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1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Reisevertrages an. Der Vertrag kommt mit der 
Annahme durch den Reiseveranstalter zustande, die innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen hat. Enthält die Reisebestätigung 
unzumutbare Abweichungen von der Anmeldung, so ist der Reisende berechtigt, innerhalb von 10 Tagen eine ausdrückliche 
Nichtannahme zu erklären. Erfolgt diese nicht, so wird die Reisebestätigung verbindlich. Der Reiseveranstalter verpflichtet sich, 
den Reisenden auf diese Folgen auf der Reisebestätigung besonders hinzuweisen. 
2. Zahlung 
Der Anzahlungsbetrag von € 1500,- pro Person ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Bestätigung zu überweisen. Circa 10 
Wochen vor Reisebeginn erhalten Sie die Rechnung. Die Restzahlung ist bis 8 Wochen vor Reisebeginn zu leisten. 
3. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung des Reiseveranstalters, sowie aus den 
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Nebenabsprachen, die den Umfang der vertraglichen Leistungen 
verändern, bedürfen einer ausdrücklichen Bestätigung. Flughafensteuer und Sicherheitsgebühren für den Rückflug vom letzten 
Aufenthaltsort der Reise sind in der Regel nicht in den Reisepreis mit einbezogen worden und sind vom Kunden direkt zu 
zahlen. Die genauen Beträge werden mit den Informationsunterlagen bekannt gegeben. 
4. Leistungs- und Preisänderung 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind 
nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise 
nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind. Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder –abweichungen unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt 
anbieten. Der Reiseveranstalter ist berechtigt, sich unter bestimmten, in seinen Reisebedingungen im einzelnen anzugehenden 
Voraussetzungen eine nachträglich Änderung des Reisepreises vorzubehalten, sofern zwischen Reisebestätigung und 
vertraglich vorgesehenem Antritt der Reise mehr als vier Monate liegen. Im Falle einer nachträglichen Änderung des 
Reisepreises hat der Reiseveranstalter den Kunden bis spätestens 3 Wochen vor Reiseantritt darüber in Kenntnis zu setzen. 
Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Der Kunde ist berechtigt, ohne Zahlung eines Entgeltes vom 
Reisevertrag zurückzutreten. 
5. Rücktritt durch den Reisenden 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Die Erklärung, er werde vom Reisevertrag 
zurücktreten, muss in jedem Fall gegenüber dem Reiseveranstalter erfolgen, sie sollte aus Beweisgründen schriftlich erfolgen. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er, ohne vom Reisevertrag zurückzutreten, die Reise nicht an, so kann der 
Reiseveranstalter von dem Reisenden eine angemessene Entschädigung  unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten 
Aufwendungen und des durch andersweitige Verwendung der Reiseleistung gewöhnlich möglichen Erwerbs verlangen, sofern 
der Kunde nicht einen geringeren Schadensnachweis erbringen kann. Hierfür sind folgende Preventsätze maßgeblich: 
           bis inkl. 46. Tag vor Reisebeginn 25%, 
ab 45. bis inkl. 22. Tag vor Reisebeginn 45%, 
Ab 21. bis inkl. 15. Tag vor Reisebeginn 65%, 
Ab 14. bis inkl.   8. Tag vor Reisebeginn 75%, 
Ab   7. vor Reisebeginn und bei Nichtantritt  90%, 
Umbuchungen von Reiseterminen und Reisezielen sind grundsätzlich nur durch Rücktritt vom Reisevertrag zu den vorstehend 
genannten Stornogebühren  möglich. Umbuchungen, die nicht Reisetermin oder Reiseziel betreffen, sind gegen eine anteilige 
Bearbeitungsgebühr von je € 200,- möglich, sofern es sich lediglich um nachträgliche Buchung oder Änderung von 
Anschlussflügen, Verlängerungsprogrammen oder Ausflügen handelt. 
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende Reiseleistungen ganz (Nichterscheinen zum Reisetermin) oder teilweise nicht in Anspruch, kommt eine 
Erstattung des Gegenwertes nur insoweit in Betracht, als der Reisende den Nachweis für ersparte Aufwendungen von „Canton 
Fair International Travel Co.“ führt. Bei vorzeitiger Rückreise kann die Erstattung nur erfolgen, sofern der Reisende eine 
Bestätigung des Quartiergebers oder der Reiseleitung über den zu erstattenden Betrag vorlegt. 
7. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 
den Reisevertrag kündigen: 
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des 

Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Masse vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis, 
er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen, sowie derjenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von den 
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 

b) Bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine 
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich 
nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise, spätestens drei Wochen vor Reisebeginn, hiervon in 
Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis 
umgehend zurück, ein weitergehender Anspruch des Kunden besteht nicht. 

c) Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Reiseveranstalter nicht zumutbar ist, 
weil die im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, 
bezogen auf die Reise, bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht des Reiseveranstalters besteht jedoch nur, wenn er die dazu 
führenden Umstände nicht zu vertreten hat (z.B. kein Kalkulationsfehler) und wenn er die zu seinem Rücktritt führenden 
Umstände nachweist und wenn er dem Reisenden ein vergleichbares Ersatzangebot unterbreitet hat. Wird die Reise aus 
diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt 
(z.B. Krieg, innere Unruhen, Naturkatastrophen, hoheitsrechtliche Anordnungen), so können sowohl der Reiseveranstalter, als 
auch der Reisende den Vertrag kündigen. 
9. Haftung des Reiseveranstalters 
Der Reiseveranstalter haftet wie ein ordentlicher Kaufmann für: 
a) die gewissenhafte Reisevorbereitung 
b) die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger 
c) die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung und 
d) die ordnungsgemäße Erhebung  der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen 
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Kommt dem Veranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so haftet der Veranstalter ausschließlich  nach 
den Bestimmungen der internationalen Abkommen., insbesondere der Abkommen von Warschau und Guadalajara, neben dem 
ausführenden Luftfrachtführer (Fluggesellschaft). Diese Abkommen sehen Haftungsbeschränkungen vor. Hinsichtlich des 
Rücktrittsrechtes des Veranstalter bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl wird auf Ziffer 7b verwiesen. Der 
Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Person. 
10. Beschränkte Haftung 
a) die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 
b) Soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
c) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 

Leistungsträgers verantwortlich ist. 
d) Ein Schadensanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein 
Anspruch auf Schadenersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmen Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

e) Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines Beförderers zu, so regelt sich die Haftung nach den 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschiffahrtsgesetzes. 

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Sofern es dem Reiseveranstalter möglich ist, wird er den Kunden über wichtige Änderungen der in der Reiseausschreibung 
wiedergegebenen allgemeinen Vorschriften vor Antritt der Reise informieren. Der Reiseveranstalter haftet auch nicht für die 
rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den 
Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter die Versorgung zu vertreten hat. 
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle 
Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch 
eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind. Der Reiseveranstalter steht dafür ein, den 
Reisenden über Bestimmungen von Pass- , Visa- und Gesundheitsvorschriften, die ihm bekannt sind oder unter Anwendung 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bekannt sein müssen, zu unterrichten. Für nicht deutsche Staatsangehörige gibt auch 
das zuständige Konsulat Auskunft. Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom Reisenden nicht eingehalten werden, oder 
sollte ein Visum durch das Verschulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt werden, so dass der Reisende deshalb an der 
Reise verhindert ist, kann der Reiseveranstalter den Reisenden mit den entsprechenden Rücktrittsgebühren belasten. 
12. Mitwirkungspflicht (BGB § 651 c-g) 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine  Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu 
geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Sie sind jedoch nicht befugt, Ansprüche mit Wirkung 
gegen Himmelsdrachen anzuerkennen. Leistet der Reiseveranstalter nicht innerhalb einer vom Reisenden bestimmten 
angemessenen Frist Abhilfe  
(§ 651 c), so kann der Reisende selbst Abhilfe und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen. Ist eine örtlich 
Reiseleitung nicht geschuldet, so müssen Beanstandungen unverzüglich der Zentrale des Reiseveranstalters mitgeteilt werden. 
Ist die Reise im Sinne des § 651 c mangelhaft, so mindert (§ 651 d) sich für die Dauer des Mangels der Reisepreis nach 
Maßgabe des § 472. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
Wird die Reise infolge eines Mangels der in § 651 c bezeichneten Art erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende den 
Vertrag kündigen (§651 e). Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wichtigen, dem 
Reiseveranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigungsfrist ist erst zulässig, wenn der Reiseveranstalter 
eine ihm vom Reisenden bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer 
Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Wird der Vertrag gekündigt, so 
verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis. Er kann jedoch für die bereits erbrachten oder zur 
Beendigung der Reise noch zu erbringenden  Reiseleistungen eine nach § 471 zu bemessende Entschädigung verlangen. Dies 
gilt nicht, soweit diese Leistungen infolge der Aufhebung des Vertrages für den Reisenden kein Interesse haben. Der 
Reiseveranstalter ist verpflichtet, die infolge der Aufhebung des Vertrages notwendigen Massnahmen zu treffen, falls der 
Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten fallen dem Reiseveranstalter zur 
Last. 
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche nach § 651 c bis 651 f hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der 
Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen (§ 651 g). Ansprüche des Reisenden nach dem § 651 c bis 651 f 
verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Hat der 
Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tage gehemmt, an dem der Reiseveranstalter 
die Ansprüche schriftlich zurückweist. 
14. Gesetzliche Bestimmungen 
Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften des Reisevertragsgesetzes, in der Fassung 
der 651 a ff. BGB. 
15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. 
16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den 
Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgeblich, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Sollkaufleute oder Personen, 
die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen und bei Rechtsstreitigkeiten mit Reisebüros und Reisemittlern 
ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. 
17. Versicherung 
Insolvenzschutz-Versicherung und Reise-Rücktrittskosten-Versicherung sind bei allen Reisen nicht  im Reisepreis 
eingeschlossen. Wir empfehlen den Abschluss einer Reisegepäck-, Reisehaftpflicht-, Reise-Rücktrittskosten und 
Reisekrankenversicherung.  

 


